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Gegenstand der Vorlage: 
Petition der Familie Nagel 
 
 
 
 
K e i n d o r f f  
 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Familie Nagel hat hinsichtlich der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung an 
den Gemeinderat ein Schreiben vom 20. April 2015 gerichtet, den Sachverhalt aus ihrer 
Sicht geschildert und um Unterstützung gebeten (Anlage 1).  
 
Das Schreiben ist als Petition im Sinne von Art. 19 der Landesverfassung zu werten, so dass 
ein Anspruch auf Prüfung der Angelegenheit besteht. Anschließend ist ein schriftlicher 
Bescheid zu erteilen.  
 
Die Prüfung ergab, dass Familie Nagel vom WWAZ umfassend über die Hintergründe des 
erheblichen Gebührenanstiegs für die Beseitigung des Niederschlagswassers unterrichtet 
wurde (Anlage 2). 
 
Entsprechend wurde mit Datum vom 01. Juni 2015 eine Antwort auf das Schreiben vom 20. 
April 2015 erteilt (Anlage 3). 

 
 
 



 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 
Kosten der Bearbeitung in EUR 

 

 
«50,00 € » 

 

 
 
Anlagen 
 

- Schreiben der Familie Nagel vom 20. April 2015 (Anlage 1), 
- Antwort des WWAZ auf eine Anfrage vom 29. April 2015 nebst Antwortschreiben an 

Familie Nagel (Anlage 2), 
- Antwort an Herrn Ralf Nagel (Anlage 3) 
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